
Betroffenenauskunft gem.  Art. 15 DSGVO

Präzisierung der Anfrage

Aus welchem Bereich werden Daten 
erwartet?

Nein

Ja

Pflicht zur Gewährung der 

Auskunft innerhalb 1 Monats

FD-übergreifende Anfrage:

Prozess  "Behördenauskunft" über gDSB

Auskunft nur über eigene Daten

Schwärzung aller anderen Daten

Ablehnung des 

Antrages

Antragsteller = betroffene

Person (Identifikätsnachweis)

Kreisverwaltung Segeberg; FD 10.58


